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Spitalplanung in der Kostenklemme

Peter Steiner

Die Basler Spitalplanung sieht sich vor 
ein recht buntscheckiges Bild historischer 
und politischer Vorbedingungen gestellt, 
dessen Entstehung einleitend kurz ge
schildert sei. Aus der « elenden Herberge» 
der Klöster geht im 13.Jahrhundert der 
«Spittel » der Bürgergemeinde hervor, der 
eine allgemein-medizinische Pflegeinsti
tution für Mittellose darstellt. Erst zu Be
ginn des 18. Jahrhunderts beginnt sich die 
Chirurgie aus der allgemeinen Medizin 
herauszuschälen, und 1818 wird erstmals 
eine Professur für « Chirurgie, Anatomie 
und Entbindungskunst» geschaffen. 1830 
erhält der Professor für Chirurgie eine 
leitende Stellung am Bürgerspital. Die 
Gründung der Chirurgischen Klinik und 
der Bau eines zeitgemäßen Operations
saales gehen auf das Jahr 1867 zurück. Bei 
der Verlegung des Bürgerspitals in den 
Markgräflerhof 1842 wird eine Abteilung 
von 34 Betten für Geisteskranke einge
richtet. 1863 erfolgt die Gründung des 
Kinderspitals und 1864 jene des Augen
spitals. 1870 errichtet der Kanton das so
genannte Hilfsspital als staatliche Infek
tionsabteilung. Die Entwicklung der 
Psychiatrie sprengt den Rahmen des Bür
gerspitals, und 1883/87 entsteht die Heil
anstalt Friedmatt. 1890 muß der Kanton 
erneut in den Sack greifen und den Be
trieb einer eigenständigen medizinischen 
Poliklinik an der Hebelstraße aufnehmen. 
Das «Geburtszimmer» des Bürgerspitals

schließlich vermag zeitgemäßen Ansprü
chen nicht mehr standzuhalten, das Pfleg
amt veranlaßt den Staat, eine eigene 
«Gebäranstalt» zu bauen, 1896 kann das 
Frauenspital eröffnet werden. Im gleichen 
Jahr bewilligt das Pflegamt den Kauf 
eines Röntgenapparates, der sich sozusa
gen als Grundstein des heutigen Zentral
röntgeninstitutes erweisen wird. Die Ent
wicklung der Neurologie aus der allge
meinen Inneren Medizin veranlaßt nach 
1920 Professor Bing, in seinem eigenen 
Haus eine Neurologische Poliklinik zu er
öffnen. 1951 wird die Neurologische Poli
klinik an die Socinstraße verlegt, und 
1962 kann die Bettenstation der Neuro
logischen Klinik angegliedert werden. 
Schließlich erfolgt anfangs 1973 die Un
terstellung unter die Direktion des Kan
tonsspitals und damit unter das Sanitäts
departement. 1967 kann das Schweizeri
sche Paraplegikerzentrum in der Milch
suppe eröffnet werden, das auf Initiative 
des Direktors des Bürgerspitals entstand. 
Aus der orthopädischen Sprechstunde 
der Chirurgischen Poliklinik entwickelt 
sich 1964 ein Ordinariat für Orthopädie. 
Raumnöte zwingen 1967 zur Verlegung 
der Orthopädischen Universitätsklinik 
und Poliklinik ins neu eröffnete Felix- 
Platter-Spital. Hier entsteht zur gleichen 
Zeit die Rheumatologische Universitäts
klinik mit Poliklinik.

Der Rückblick zeigt klar, daß die Spe
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zialisierung der Medizin und der damit 
verbundene Entwicklungszwang im Spi
talwesen vom ursprünglichen Spitalträ
ger, nämlich der Bürgergemeinde, nicht 
verkraftet werden konnte. Staat und Pri
vatinitiative sahen sich gezwungen, stets 
neue Lösungen zu suchen. Die Entste
hung neuer Spezialkliniken außerhalb des 
Bürgerspitals und die Ausquartierung 
kraftvoll sich entfaltender Fachgebiete, 
wie Psychiatrie, Geburtshilfe-Gynäkolo
gie oder Orthopädie waren eindeutig 
Folge der Raumknappheit und der be
schränkten Mittel des Bürgerspitals, sie 
waren nicht aus der Sicht des Faches not
wendig. Die kürzlich erfolgte Reintegra
tion des Frauenspitals und die Integration 
der Medizinischen Poliklinik sowie der 
Neurologischen Klinik und Poliklinik 
sind ebenso gerechtfertigt wie die be
schlossene Rückkehr der Orthopädischen 
und Rheumatologischen Universitäts
kliniken und Polikliniken ins Kantons
spital. Die im Grundkonzept ebenfalls be
schlossene Unterbringung der Psychiatri
schen Poliklinik und einer psychiatri
schen Bettengruppe erfolgen aufWunsch 
der Psychiatrie nach engerem Schulter
schluß mit psychosomatischer und inne
rer Medizin.

Das Einzugsgebiet
Wenn sich in unserem kleinen Stadt

kanton die Medizinische Fakultät zeit
gemäß entwickeln und auf Kliniken 
verschiedenster Spezialgebiete stützen 
konnte, so war dazu ein ausreichendes 
Einzugsgebiet, das sich vom Jurakamm 
bis ins Elsaß und in die Badische Nach
barschaft erstreckte, unbedingte Voraus
setzung. Als Spitalregion Basel im enge
ren Sinn sind die beiden Halbkantone Ba
sel zu betrachten, in einem weiteren Sinn, 
nämlich als Einzugsgebiet unserer Uni

versitätskliniken mit hohem Leistungs
standard, sind das aargauische Fricktal, 
das solothurnische Schwarzbubenland 
und das bernische Laufental als schweize
rischer Anteil zu sehen. Die Beziehungen 
zur elsässischen Nachbarschaft beschrän
ken sich - bedingt durch die Leistungs
begrenzung der Sécurité sociale - bloß 
auf einen Einzugsbereich von rund 
io km Radius. Demgegenüber war bisher 
der Patientenanteil aus der badischen 
Nachbarschaft vor allem für das Kinder
spital recht beträchtlich.

Unter Berücksichtigung außerkanto
naler Spitalbauprojekte und der künftigen 
Bevölkerungsentwicklung der gesamten 
Region wurde bei Bedarfsberechnungen 
und Planung vorausgesetzt, daß die Be
anspruchung von Akutbetten in Basel, 
d.h. vor allem von Betten der Universi
tätskliniken, von seiten des nicht basel
städtischen Hoheitsgebietes auch in Zu
kunft weitgehend konstant bleiben 
werde. Die Paritätische Fachkommission 
für Spitalfragen, bis vor kurzem das bera
tende Gremium der Sanitätsdirektionen 
Baselland und Basel-Stadt, legte ihrem 
« Spitalkonzept in der Region Basel 1968» 
die Annahme zugrunde, daß durch Pa
tienten aus dem Kanton Baselland nach 
Inbetriebnahme des Bruderholzspitals 
immer noch rund 350 Betten in Basler 
Spitälern beansprucht würden. Ferner 
wurde vorausgesetzt, daß für Patienten 
der übrigen Nachbarkantone sowie für 
jene der badischen und der elsässischen 
Nachbarschaft der Bettenbedarf in Basel 
von durchschnittlich 446 Betten im Jahr 
1967 nur unbedeutend, d.h. auf 360 Bet
ten im Jahr 1995, zurückgehen werde. Die 
bisherige Bevölkerungsentwicklung hat 
nun allerdings mit den Voraussagen nicht 
Schritt gehalten. Schon bevor die neue 
Prognose, aufgestellt von der Abteilung
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Wirtschaft und Verkehr der Baudirektion 
Baselland und der Regionalplanungsstelle 
Beider Basel, im Sommer 1973 vom Re
gierungsrat verbindlich erklärt wurde, 
hat das Spitalamt aufgrund der schon be
kannten neuen Zahlen anfangs dieses Jah
res die bisherigen Bettenbedarfsberech
nungen einer kritischen Prüfung unter
zogen. Im weiteren ist zu berücksichti
gen, daß eine rigorose Taxpolitik gegen
über Außerkantonalen und eine restrik
tive Gastarbeiterpolitik die Beanspru
chung von Spitalbetten erheblich beein
flussen. Vor allem die von Basel-Stadt ein
geleitete Politik der kostendeckenden 
Taxen birgt die Gefahr in sich, daß Basel
land in den Kantonsspitälern Bruderholz 
und Liestal die Entwicklung von Spezial
bereichen fördern wird, um so den Begriff 
der an die Universitätskliniken gebunde
nen Spitzenmedizin restriktiv zu inter
pretieren. Damit entsteht die Gefahr, daß 
nicht nur der studentische Unterricht, 
sondern auch die Ausbildung von Fach
ärzten an unseren Universitätskliniken 
beeinträchtigt wird und unsere Universi
tätskliniken ihre Zentrumsfunktion in
nerhalb einer weiteren Spitalregion ein
büßen. Es ist vorauszusehen, daß vor 
allem die Fachgebiete Pädiatrie und Gy
näkologie-Geburtshilfe durch diese Ent
wicklung besonders stark betroffen wer
den, deren Gedeihen als Universitätskli
niken geradezu vom Dienst an die Region 
abhängig ist, würde doch das eigene 
Kantonsgebiet niemals ausreichen, um 
eine erfolgversprechende Pflege ihrer 
Subspezialitäten zu ermöglichen. Sollte 
insbesondere für die beiden Basel eine 
enge Zusammenarbeit bei der Zielsetzung 
der Akutspitäler selbstverständlich sein, 
so dürfen aber auch die Gespräche mit 
den Nachbarkantonen nicht abbrechen. 
Soll unser Spitalwesen seinen bisherigen

hohen Stand unter Einsatz verantwort
barer Mittel beibehalten, so ist eine regio
nale, von Prestigedenken freie Spitalpla
nung unbedingte Voraussetzung.

Stufung der Behandlungsintensität
1969 wurde durch Ratschlag 6598 für 

die Planung der 3.Bauetappe des Kan
tonsspitals der Grundsatz aufgestellt, daß 
künftig die eigentlichen Universitätskli
niken nur noch mit Akutpatienten belegt 
sein sollen, also mit solchen Kranken, die 
nicht nur anspruchsvolle medizinische, 
sondern auch aufwendige qualifizierte 
pflegerische Betreuung samt der zugehö
rigen apparativen Ausstattung benötigen. 
Im Stadium der Nachsorge oder der er
sten Phase der Rekonvaleszenz hingegen 
sind die Kranken in Nachsorgeabteilun
gen mit einem einfacheren pflegerischen 
Komfort und angemessener ärztlicher 
Versorgung zusammenzufassen. Diese 
Stufung der Behandlungsintensität läßt 
einen rationelleren Personaleinsatz und 
eine Verbilligung des Spitalaufenthaltes 
erwarten.

Die Versorgung Chronisch kr anker und 
kranker Betagter

In der Betreuung psychischer Patienten 
und kranker Betagter ist eine Koordina
tion innerhalb der Region nicht vorgese
hen, insbesondere gehen die beiden Basel 
getrennte Wege. Freizügigkeit über die 
Kantonsgrenze besteht für diese Kranken 
nicht. Für Basel-Stadt mit rein städtischer 
Bevölkerung, die einen großen Anteil 
Betagter aufweist, besteht eine sehr be
trächtliche Nachfrage sowohl nach Al
tersheimplätzen wie auch nach geriatri- 
schen Spitalbetten. Zunehmende Über
alterung und unbefriedigte Nachfrage 
nach Pflege- und Behandlungsplätzen für 
Alterskranke veranlaßten die Gesamt-
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planung zum schrittweisen Ausbau ent
sprechender Spitalabteilungen, der im 
Ratschlag Nr. 6701 (1970) niedergelegt 
ist. Dieser sogenannte «Chroniker-Rat- 
schlag» sieht vor, neben der Förderung 
des Felix-Platter-Spitals schrittweise ver
schiedenen Akutspitälern Stationen von 
jeweils rund 100 Betten für kranke 
Betagte anzugliedern, denen Infrastruk
turen und im Bedarfsfall medizinisches 
Spezialwissen der Akutabteilungen jeder
zeit zur Verfügung stehen. Aus allgemein 
betrieblichen Überlegungen liegt diesem 
Konzept der Gedanke zugrunde, daß 
durch den engen Kontakt mit dem Akut
spital vor allem auch die pflegerische Ar
beit attraktiver und damit die Personal
werbung erleichtert werden kann. Auch 
psychologische Widerstände von seiten 
des Patienten und seiner Familie gegen 
die Verlegung auf eine Pflegestation kön
nen gemildert werden. Die erforderliche 
Verlagerung des Schwergewichtes von 
der Krankheitsbehandlung auf die Reha
bilitation wird gefördert. Die Angliede
rung von Tagesspitälern für Chronisch
kranke an entsprechende Bettenstationen 
hat sich bisher gut bewährt und soll kon
sequent gefördert werden. Im Rahmen 
dieser Gesamtplanung werden innerhalb 
des Kantonsspitals zirka 100 Betten für 
kranke Betagte in einer Abteilung für 
Geriatrie zusammengefaßt. Schließlich 
können nach Abschluß der dritten Bau
etappe die Orthopädische und die Rheu- 
matologische Universitätsklinik im Kan
tonsspital aufgenommen werden, wo
durch am jetzigen Standort im Felix-Plat
ter-Spital weitere 100 Betten für Chro
nischkranke verfügbar werden.

Nicht nur vorsichtigere Bevölkerungs
prognosen und die Tendenz zu einer re
striktiven Tarifpolitik veranlassen zur 
Überprüfung des künftigen Bettenbe

darfs; auch die zunehmende Verlagerung 
der diagnostischen Maßnahmen im Sinne 
der Vorabklärung sowie jene der Nach
behandlung von den Bettenstationen auf 
die Ambulatorien wirken sich durch eine 
Verkürzung der durchschnittlichen Auf
enthaltsdauer auf die Bettenbeanspru
chung aus.

Kinderspital
Bei der Programmierung eines Neu

baues des Kinderspitals ist zu berücksich
tigen, daß auf dem Bruderholzspital die
sen Herbst 100 Kinderbetten eröffnet 
wurden und daß in Lörrach eine Kinder
abteilung des Städtischen Krankenhauses 
mit ebenfalls rund 100 Betten im Bau ist. 
Diese Maßnahmen werden um so fühlba
rer werden, da ohnehin schon im Basler 
Kinderspital zurzeit nur ungefähr ein 
Drittel der kleinen Patienten aus unserem 
eigenen Kantonsgebiet stammt und die 
Anteile von Baselland und Baden bisher 
ungefähr je gleich hoch waren. Schließ
lich kann auch der Geburtenrückgang in 
Basel nicht übersehen werden. Unter die
sen neuen Verhältnissen muß deshalb 
auch die Standortfrage und die betrieb
liche Angliederung des Kinderspitals an 
die übrigen Universitätskliniken, selbst
verständlich unter Wahrung der fachli
chen Eigenständigkeit, ernsthaft geprüft 
werden.

Spitalplanmg und Tradition der 
medizinischen Fakultät

Grundsätzlich hat der Bettenbedarf, ge
samthaft betrachtet, in unmittelbarer Ab
hängigkeit von der vom Kranken bean
spruchten Spitalpflege zu stehen. Ein 
Bettenüberangebot leistet unnötiger und 
unzweckmäßiger Hospitalisierung Vor
schub. Andererseits stellt sich aber auch 
die Frage, mit welcher Minimalgröße vor

72



allem Spezialkliniken ihrer Aufgabe fach
lich noch genügen können, inwieweit 
aber auch ihr Lehrauftrag gegenüber den 
Medizinstudenten wie auch ihre Ausbil
dungsverpflichtung gegenüber dem künf
tigen Facharzt noch erfüllbar sind. Die 
Überprüfung der Lehr- und Ausbil
dungsmöglichkeiten hat ergeben, daß - 
ungefähr gleichbleibende Studentenzah
len vorausgesetzt - bei vermehrter Ver
lagerung des Unterrichtes in die Ambula
torien und unter Heranziehen der nicht
universitären Spitalabteilungen und Pri
vatspitäler von Basel-Stadt und Baselland 
eventuell auch in einer weiteren Region 
keine unüberwindbaren Schwierigkeiten 
auftreten sollten. Im Interesse eines groß
zügigen Einbezuges von Lehrspitälern 
sowie zu Gunsten der Einheit der Lehre 
wird die Medizinische Fakultät bestrebt 
sein müssen, die leitenden Ärzte solcher 
Lehrspitäler an sich zu ziehen. Nur so 
kann, trotz enger territorialer Grenzen, 
die gute Tradition unserer Medizinischen 
Fakultät erfolgreich auch in Zukunft fort
geführt werden.

Einsparungen durch Rationalisierung
Der Aufwand unseres Kantons sowohl 

für Betrieb wie für Investitionen im Ge
sundheitswesen hat in den letzten Jahren 
derartige Ausmaße angenommen, daß 
wir uns ernsthaft fragen müssen, wie 
lange wir uns diese Entwicklung noch 
leisten können. Für die Spitäler allein be
trägt der Betriebsaufwand 1972 138,7 Mil
lionen Franken, das ist nahezu ein Sieben
tel der Gesamtausgaben unseres Staats
wesens. Leistungsabbau ist sachlich wie 
politisch unerwünscht. Um so unaus
weichlicher sind Sparsamkeit und damit 
zwingende Rationalisierung einerseits 
und andererseits dem Leistungsaufwand 
angemessene Einnahmen. Rationalisie

rung und Einsparungen vor allem an 
apparativen Investitionen und an Perso
nal sind durch eine regionale Koordina
tion und langfristige Aufgabenverteilung 
einzuleiten. Was wir bei uns selbst durch
setzen müssen, ist die enge Zusammenar
beit zwischen unseren Kliniken im Inter
esse einer optimalen Nutzung aller Insti
tutionen infrastrukturellen Charakters 
wie z.B. von Zentrallaboratorien, Zen
tralem Röntgeninstitut, Zentralem An
ästhesiedienst, gemeinschaftlicher Ver
sorgung. Die Bildung des Medizinischen 
und des Chirurgischen Departementes, 
der Anschluß des Frauenspitals als De
partement für Geburtshilfe und Gynäko
logie an das Kantonsspital sind wichtige 
Schritte auf dem Wege zu einer sinnvollen 
Gruppierung klinischer Dienste. Die 
Eigenständigkeit kleinerer Universitäts
kliniken als selbständige Spitäler wird 
durch die Aufwendigkeit ihrer kompli
zierten Infrastrukturen in Frage gestellt. 
In diesem Zusammenhang wurde dem 
Baudirektorium der dritten Etappe des 
Kantonsspitals im vergangenen Jahr die 
Aufgabe übertragen, auch die Baupläne 
des Frauenspitals und des Kinderspitals 
zu überprüfen und die bauliche Abstim
mung auf das Kantonsspital als Komplex 
der Universitätskliniken zu untersuchen. 
Daß bei allen Bestrebungen betrieblicher 
Rationalisierung die medizinische, fach
liche Selbständigkeit der einzelnen klini
schen Abteilungen gewahrt bleiben muß, 
ist selbstverständlich.

Taxpolitik aufgrund der effektiven Kosten 
Um den Leistungen entsprechende 

Einnahmen zu erzielen, ist der Nachweis 
der effektiven Kosten unumgänglich. Die 
im Laufe dieses Jahres im Aufbau begrif
fene Kostenstellenrechnung wird über
dies dazu beitragen, das Kostenbewußt-
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sein bei jenen zu wecken, die die Leistun
gen anordnen oder erbringen. Die Erfas
sung der effektiven Kosten wird auch den 
Abschluß von Tarifverträgen innerhalb 
der Region erleichtern. Leider hat das 
Jahr 1973 auf diesem Gebiete nur be
scheidene Fortschritte gebracht. Zwar 
konnte mit Baden-Württemberg bis auf 
weiteres ein befriedigendes Abkommen 
erzielt werden, hingegen lehnten die 
elsässischen Behörden den Abschluß von 
Tarifverträgen mit dem Hinweis auf ihr 
geringes Interesse an Hospitalisierungs- 
möglichkeiten in Basel ab. Im Zusam
menhang mit Verhandlungen um Spital
abkommen mit den Nachbarkantonen - 
das während über ein Jahrzehnt gültige 
Abkommen zwischen Basel-Stadt und Ba
selland wurde vom Stadtkanton auf Ende 
1972 gekündigt - wird angestrebt, an
stelle von mehreren bilateralen Vereinba
rungen einen sogenannten «Spitalver
bund» zu schaffen. Er sollte vor allem 
günstige Voraussetzungen für einen ko
ordinierten Ausbau und eine sinnvolle 
Aufgabenteilung der Spitäler der gesam
ten Region schaffen. Die unter dem 
Druck des Finanzdepartementes in den 
letzten Jahren gegenüber unseren Nach
barn verfolgte harte Spital- und Taxpoli- 
tik hat allerdings ein äußerst kühles Ver
handlungsklima geschaffen. Bisher kam 
es nur zum Abschluß kurzfristiger provi
sorischer Vereinbarungen, die für eine 
weitsichtige Spitalplanung nicht taugen.

Personalwerbung und -ausbildmg 
Abgesehen von der Zusammenarbeit 

innerhalb der Region hängt die Zukunft 
unserer Spitäler weitgehend von der 
Möglichkeit ab, das erforderliche Perso
nal aller Stufen anzuwerben und auszu
bilden. Nicht nur in den unteren Rängen 
der Hilfsdienste sind wir heute weitge

hend auf Gastarbeiter angewiesen, auch 
bei den medizintechnischen Berufen, wie 
in denen der Krankengymnastinnen, 
Beschäftigungstherapeutinnen, techni
schen Röntgenassistentinnen wie auch 
beim Pflegepersonal ist der Anteil an 
Ausländerinnen und Ausländem sehr 
beträchtlich. Ähnliches gilt auch für 
zahlreiche leitende Positionen des ärzt
lichen Sektors. Erhebliche Schwierig
keiten der Personalwerbung ergeben 
sich insbesondere auf geriatrischen Abtei
lungen. Unsere Schulen für praktische 
Krankenpflege, die mit dem Fachaus
weis des Roten Kreuzes nach 1% Jahren 
abschließen, sind zurzeit leider nicht aus
gelastet. Ähnliches gilt für verkürzte Spe
ziallehrgänge für Gynäkologie- oder Äu- 
genpflegerinnen. Zu relativ kleinen Schü
lergruppen steht ein beträchtlicher Stab 
von Lehrkräften, die der klinischen Ar
beit entzogen werden, in einem ausge
sprochenen Mißverhältnis. Spitalamt und 
Direktion des Kantonsspitals befassen 
sich darum mit einer Konzentrierung des 
Schulungswesens mit dem Ziele einer 
gemeinsamen Grundschulung, aus der in 
differenzierter praktischer Ausbildung 
die verschiedenen pflegerischen Spezial
berufe zu entwickeln wären. Als beschei
dener Ansatz zu einer regionalen Koordi
nation wurde mit dem Kanton Baselland 
eine Vereinbarung über die gemeinsame 
Ausbildung von Kinderkrankenschwe
stern abgeschlossen. Grundsätzlich be
steht auch die Meinung, daß zwischen 
den beiden Halbkantonen eine direkte 
Abwerbung von Spitalpersonal unter
bleiben und in diesem Sinne die Anstel
lungsbedingungen im gegenseitigen Ein
vernehmen geregelt werden sollen.
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Schlußfolgerungen
Zusammenfassend ergeben sich für die 

Spitalplanung folgende neue Gesichts
punkte : Die heute gültige Bevölkerungs
prognose hält mit jener, die bisher den 
Bettenbedarfszahlen zugrunde lag, nicht 
Schritt. Die durchschnittliche Spitalauf
enthaltsdauer nimmt vor allem dank ver
mehrter Beanspruchung poliklinischer 
Einrichtungen rascher ab als ursprüng
lich angenommen. Mit der Inbetrieb
nahme des Bruderholzspitals werden we
niger Kranke, die eine spitalmäßige 
Grundversorgung benötigen, aus Basel
land unsere Kliniken aufsuchen. Der Be
griff der medizinischen Spitzenversor
gung, die an Außerkantonale zu leisten 
ist, wird unter dem Druck steigender 
Spitaltaxen enger gefaßt werden. Der Be
darf an Akutbetten unter Einschluß der 
Privatkliniken wird künftig in Basel bei 
zirka 1600 Einheiten liegen, von denen - 
unter Einschluß von Frauenspital, Au
gen- und Kinderklinik - 1100 Betten im 
Kantonsspital zusammenzufassen sind. 
Dazu werden kommen rund 170 Bet
ten für Nachsorge und Rehabilitation, 
sowie rund 100 Betten für Geriatrie. Die 
Verfügbarkeit dieser Nachsorge- und 
Geriatriebetten im Komplex des Kan
tonsspitals ist für die Durchführung der 
Lehre eine wichtige Voraussetzung. Sie 
enthebt jedoch nicht der Notwendigkeit, 
einerseits den Unterricht vermehrt in die 
Ambulatorien zu verlegen und anderer
seits den bisher engen Kreis der Lehrspi
täler zu erweitern. Entsprechende Ver
handlungen mit nichtuniversitären Spi
talabteilungen sind baldigst einzuleiten.

Einschneidende Kreditrestriktionen 
werden ernsthafte Rückwirkungen auf 
die Realisierung der Spitalplanung haben. 
Die von der Regierung angesichts der 
leeren Staatskasse angeordnete Kürzung

der jährlichen Investitionsraten auf 53 
Mio Franken für die im Gange befindli
chen Bauten des Kantonsspitals führen 
nicht nur zu Verzögerungen im Bauab
lauf, sondern auch zu Terminverschie
bungen beim Bezug der Neubauten. 
Schließlich werden sie sich auch auf Um
bau und Modernisierung des bestehenden 
Klinikum 1 verzögernd und auf die ange
strebte Rationalisierung und Eindäm
mung der Betriebskosten nachteilig aus
wirken.

Sichtbarster Ausdruck zielstrebiger 
Spitalplanung sind zwar bauliche Maß
nahmen, jedoch muß ihnen ein Konzept 
der Organisation nicht nur vorausgehen, 
sie müssen stets von organisatorischen 
Überlegungen begleitet sein, sind doch 
die folgenden Betriebsaufwendungen 
schwerwiegender als die eigentlichen 
Baukosten. Deshalb sind auf 1. Januar 
1973 die Kliniken und Institute des Bür
gerspitals, dessen 7oojähriges Bestehen 
1965 zu feiern war, endgültig in die Trä
gerschaft des Kantons übergegangen, der 
bisher bei beschränkter Mitsprache in der 
Betriebsführung jährlich massive Defizite 
zu decken hatte. Die Bürgergemeinde 
ihrerseits faßt die Rekonvaleszentensta
tion St. Chrischona, die Leimenklinik, die 
Milchsuppe samt Paraplegikerzentrum 
und Eingliederungsstätte sowie ver
schiedene Altersheime als Institutionen 
des Bürgerspitals unter neuer Direktion 
zusammen. Im weiteren wurden von sei
ten des Kantons im Interesse der rationel
len Betriebsführung die Neurologische 
Universitätsklinik samt Poliklinik sowie 
die Medizinische Universitäts-Poliklinik 
und mit Regierungsratsbeschluß vom
4. Dezember 1973 das Institut für Patho
logie der Direktion des Kantonsspitals 
unterstellt. Sie sind damit vom Erzie
hungsdepartement in die Verantwortung
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des Sanitätsdepartementes übergegan
gen. Ebenfalls im Sinne der Rationalisie
rung hat der Große Rat diesen Sommer 
die Integration des 1896 vom Bürgerspi- 
tal abgelösten und seither unter der Auf
sicht des Sanitätsdepartementes stehen
den Frauenspitals in das Kantonsspital 
gemäß Ratschlag Nr. 7006 gutgeheißen.

Um Bedürfnis des Kranken und Ein
satz der Mittel in Einklang zu bringen, 
sind die Bestrebungen um eine Konzen
trierung der Kräfte und um den ausgewo
genen Aufbau eines regionalen Spital
systems fortzusetzen. Durch die klare 
Aufgabenteilung zwischen Akutkliniken, 
Nachsorgestationen und geriatrischen 
Abteilungen sowie durch die räumliche 
Konzentration der Universitätskliniken 
im Sinne der dargestellten Umlagerun
gen, wird es möglich sein, die Zahl der 
Akutbetten um zirka 20-25%, d.h. um 
nahezu 400 Einheiten zu reduzieren, wo
mit den sich verändernden Verhältnissen 
Rechnung getragen wird. Neben der Ver
lagerung auf ambulante Behandlungsein
richtungen ist auch die Hauspflege künf
tig vermehrt zu fördern. Dadurch sollen 
vor allem sozialbedingte Hospitalisierun
gen vermieden werden. Dank dem Um
stand, daß Basel eine gutgeführte Schule 
für Haus- und Familienpflege hat, sind 
die Voraussetzungen der Rekrutierung 
günstig. Durch eine engere Zusammen
arbeit zwischen den gemeinnützigen Trä
gerorganisationen von Hauspflege und 
konfessioneller Gemeindekrankenpflege, 
die vom Staat massiv finanziell unterstützt 
werden, sollten die Möglichkeiten häusli
cher Behandlung künftig gefördert und 
intensiver genützt werden.
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